
Ein Kühlschrank für Medikamente 

gehört in jede Praxis. Er dient 

jedoch nicht nur zur Aufbewah-

rung, sondern es muss eine sach-

gerechte Lagerung der Medika-

mente erfolgen. Mit diesen Tipps 

können Sie prüfen, ob in ihrer 

Praxis alles richtig „cool“ ist.

KÜHLPFLICHTIGE MEDIKAMENTE  
RICHTIG LAGERN

Martina Köppen

Z
ahlreiche Medikamente 

reagieren empindlich auf 

äußere Einlüsse wie Feuchtig

keit, Licht, Wärme oder Kälte. Werden 

sie falsch gelagert, kann ihre Wirkung 

nachlassen, ausbleiben oder im 

schlimmsten Fall der Gesundheit 

schaden. Daher ist die Wahl des Kühl

schranks eine wichtige Maßnahme.

Kühlschrank- und Standortwahl

Für den normalen Betrieb ist kein 

teurer Medikamentenkühlschrank 

nötig. Aber es sollte ein zuverlässiges, 

stabiles Modell sein, das ein Gemüse-

fach besitzt: Denn hier herrscht meist 

die ideale Temperatur. Des Weiteren ist 

zu überlegen, wie viel Lagerplatz 

(Volumen) benötigt wird und wie das 

Abtauen funktionieren soll. Ein Gerät, 

das automatisch entfrostet, spart Zeit, 

Zwischenlagerungsprobleme und 

Arbeitskraft. Pharmazeutische Kühl-

schränke nach DIN 58345 bieten da  

komfortable Lösungen und Sicherheits-

funktionen an. 

Sind Medikamente zu lagern, die unter 

das Betäubungsmittelgesetz fallen, 

muss der Kühlschrank abschließbar 

sein. Ein geeigneter Standort weist eine 

Umgebungstemperatur zwischen +10 

bis ca. +35 Grad Celsius auf. Außerdem 

sollten nur berechtigte Personen 

Zugang zum  Kühlschrank haben. 

Lebensmittel oder Ähnliches sollten 

darin nicht lagern.

Thermometer einsetzen

Je nach Kühlschrankmodell muss dieses 

ggf. noch mit einem externen Thermo-

meter zur exakten Bestimmung der 

Temperatur aufgerüstet werden.

Dafür bieten sich diverse Modelle an 

– von Hightech bis hin zur günstigen 

Variante. Wichtig ist, dass das Mini-

mum-Maximum-Thermometer genau 

misst und kalibriert ist. 

Prozessorgesteuerte Geräte wie 

Temperaturlogger – gibt es auch mit 

Feuchtigkeitslogger – speichern die 

Messdaten. Diese können an mobile 

Endgeräte wie Handy oder PC weiterge-

geben werden, um die Ergebnisse 

automatisch aufzuzeichnen und zu 

archivieren. 

Solche Geräte sind meist mit einer 

Alarmfunktion ausgestattet: Wird die 

Temperatur unter- oder überschritten, 

ertönt ein akustisches und optisches 

Signal. Je nach Gerät sollte aber 

unbedingt darauf geachtet werden, dass 

ein Alarm jederzeit vom Team bemerkt 

wird. 
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PRAXIS WISSEN
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„Gradwanderung“ bei Arzneien

Des Weiteren ist die richtige Temperatur 

für die zu lagernden Medikamente 

gemäß Herstellerangaben zu berück-

sichtigen. Für die meisten Medikamente 

gelten für die Aufbewahrung drei 

Bereiche: Raumtemperatur (+15 bis +25 

Grad Celsius), Kühlschranktemperatur 

(+2 bis +8 Grad Celsius) oder tiefgekühlt 

(-18 Grad oder kälter). Im Kühlschrank 

sind alle Medikamente zu lagern, auf 

deren Verpackung oder im Beipackzettel 

„kühl lagern und transportieren“ 

vermerkt ist, wie bei Insulinen oder 

Impfstoffen. Sind auf der Verpackung 

oder dem Beipackzettel keine Informati-

onen zur Lagerungstemperatur angege-

ben, empfehlen Experten eine Aufbe-

wahrung bei Raumtemperatur.

Dos und Don´ts

Die meisten Medikamente, die im 

Kühlschrank gelagert werden, sollten 

bei einem einfachen Kühlschrank ins 

Gemüsefach, denn hier ist die Tempera-

tur gleichmäßig kühl und liegt im 

optimalen Bereich von +2 bis +8 Grad 

Celsius. Zwei Lagerorte sollten prinzipi-

ell ausgeschlossen werden, und zwar die 

Tür und der Bereich an der Rückwand 

des Kühlschranks. 

In der Tür sind die Medikamente 

höheren Temperaturen und Schwan-

kungen – bedingt durch das Öffnen und 

Schließen der Tür – ausgesetzt als im 

Inneren des Kühlschranks. Sind 

Medikamente zu nah an der Rückwand 

platziert, besteht die Gefahr, dass sie 

festfrieren und unbrauchbar werden. 

Sie sind dann zu entsorgen. Ansonsten 

sind die Medikamente mit dem 

kürzesten Mindesthaltbarkeitsdatum 

entsprechend dem „First-in/First-out-

Prinzip“ zuerst aufzubrauchen.

Min-Max-Kontrolle täglich

Die Temperaturkontrolle des Kühl-

schranks erfolgt arbeitstäglich durch 

Ablesen des Minimum-Maximum-

Thermometers. Die abgelesene Tempe-

ratur wird entweder digital erfasst oder 

auf einem Formblatt „Temperaturüber-

wachung“ oder in einem Kontrollbuch 

dokumentiert sowie anschließend 

aufbewahrt. 

Nach dem Ablesen wird das Thermome-

ter zurückgesetzt und möglichst genau 
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Europäisches Praxisassessment (EPA)

Das Europäische Praxisassessment (EPA) ist ein umfassendes 
Qualitätsmanagementsystem, welches mit wenig Aufwand leicht 
umzusetzen ist. Es basiert auf Qualitätsindikatoren, außerdem wird 
die Perspektive von Patienten, Ärzten und Mitarbeitern der Praxen 
einbezogen. Über die Benchmarking-Software VISOTOOL® haben 
Arztpraxen die Möglichkeit, sich anonym miteinander zu verglei-
chen. Insgesamt haben bisher über 2.200 Hausarztpraxen an EPA 
teilgenommen, viele davon haben sich anschließend zertiizieren 
lassen. Das EPA-System ist EU-förderfähig.

Aus den Befragungen in EPA-Praxen:
 � In allen EPA-Praxen ist ein Kühlschrank für Medikamente 
vorhanden.

 � 84 Prozent der Praxen haben den Medikamentenkühlschrank 
mit einem Min-Max-Thermometer ausgestattet und

 � bei 95 Prozent davon liegt die Temperatur im Kühlschrank für 
Medikamente und Impfstofe im Normbereich zwischen +2 und 
+8 Grad Celsius. 

 � Die werktägliche Dokumentation erfolgt bei 84 Prozent.

EPA-Praxen proitieren nicht nur von den Befragungsinstrumenten, 
sondern auch von den umfangreichen Informationen zu zahlreichen 
Themen und Musterdokumenten. Diese werden im Rahmen des 
Assessments zur Verfügung gestellt.

  Mehr: www.epa-qm.de

(bzw. der Sensor) an den zentralen 

Messort in den Kühlschrank zurückge-

legt. Neben den schon beschriebenen 

Maßnahmen ist es für das Qualitäts-

management wichtig, dass die Praxis 

Regelungen getroffen hat:

 � Wer ist für die Kontrollen zuständig? 

 � Was passiert bei Abweichungen, wenn 

es einen Kühlschrankausfall gab und 

die Kühlkette unterbrochen wurde?

Darüber hinaus sollte nicht vergessen 

werden, dass die Reinigung des Kühl-

schranks wie auch der Umgang mit 

Medikamenten grundsätzlich im 

individuellen Hygieneplan der Praxis 

mitaufzunehmen ist. Der Kühlschrank 

selbst wird beim nächsten E-Check 

nach den Vorgaben der DGUV-Vor-

schrift 3 geprüft.  �

Fazit

 � Kühlschrank und Thermometer müssen sorgfältig ausgewählt 
sowie aufeinander abgestimmt sein.

 � Lagerungstemperatur für Medikamente ist zwingend zu beachten.

 � Das Min-Max-Thermometer ist werktäglich zu kontrollieren.

 � Ein abgestimmtes Verfahren beugt Risiken und Schäden vor!
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